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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

Ergänzend zu den Festsetzungen in zeichnerischer Form sind textliche Festsetzungen vorgesehen 
und zwar 

Planungsrechtliche Festsetzungen: 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 12 Abs. 1 BauGB) 

Innerhalb des Vorhaben- und Erschließungsplanes sind ausschließlich zulässig:  

- zwei Wohngebäude mit jeweils maximal 5 Wohneinheiten, 
- Tiefgarage,  
- Stellplätze mit Zufahrten. 

Darüber hinaus sind Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO zulässig soweit sich ihr Bedarf aus 
der zulässigen Nutzung ableitet. 

2. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m § 23 BauNVO) 

Die überbaubaren Flächen sind entsprechend der Planzeichnung durch Baugrenzen festge-
setzt. Die Baugrenzen dürfen durch Balkone, Überdachungen und Terrassen um bis zu 2,00 m 
überschritten werden, sofern ihre jeweilige Breite nicht mehr als 8,0 m beträgt. 

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO) 

Es ist eine offene Bauweise festgesetzt.  
 

Es sind nur Einzelhäuser zulässig. 

4. Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 18 BauNVO) 

Die max. zulässige Gebäudehöhe (GH) / Traufhöhe (TH) wird relativ zur Höhe der nächst ge-
legenen Verkehrsfläche (Frankfurter Straße) festgesetzt.  
 
Die Traufhöhe (TH) ermittelt sich als Abstand zwischen dem Schnittpunkt der äußeren Wand-
haut mit der Oberkante der Dacheindeckung (bei Flachdächern OK Attika / Schnittpunkt Au-
ßenwand) und der Höhe der angrenzenden jeweiligen Erschließungsstraße (Straßenmitte) an 
der das Grundstück erschließenden Seite in der Grundstücksmitte.  
 
Die maximale Traufhöhe (TH) beträgt 7,5 m.  
 
Die Festsetzungen zur Traufhöhe gelten nicht für Dachaufbauten, Gauben, Zwerchhäuser so-
wie Nebenanlagen. 

 
Die Gebäudehöhe (GH) ermittelt sich aus dem Abstand zwischen den obersten Gebäudeab-
schlusses (Attika/ Schnittpunkt Außenwand/ Dachhaut) und der Höhe der angrenzenden je-
weiligen Erschließungsstraße (Straßenmitte) an der das Grundstück erschließenden Seite in 
der Grundstücksmitte. 
 
Die maximale Gebäudehöhe (GH) beträgt 10,2 m.  

5. Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

Im Plangebiet erfolgen Gehölzpflanzungen nach folgenden Maßgaben: 
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a) Grundstücksbegrünung 

Je angefangene 750 m² Grundstücksfläche ist mindestens ein standortgerechter Laubbaum 
oder ein Obstbaum als Hochstamm oder Halbstamm zu pflanzen.   
Die Bäume sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten, Ausfälle sind umgehend in der nächst-
möglichen Pflanzperiode gleichwertig zu ersetzen. 

b) Stellplatzbegrünung 

Oberirdische PKW-Stellplätze mit fünf oder mehr Einstellplätzen sind je angefangene fünf 
Stellplätze mit einem hochstämmigen Laubbaum gleichmäßig zu bepflanzen.  
 
Die Bäume sind nach den anerkannten Regeln der Technik zu pflanzen. Hierbei ist ein aus- 
reichend dimensionierter Wurzelraum von mindestens 12 m³ zu gewährleisten. Die Baum-
scheiben sind mit einer offenen Vegetationsfläche von jeweils mindestens 6 m² herzustellen. 
Die Baumscheiben sind gegen Überfahrung zu schützen.   
 
Die Bäume sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten, Ausfälle sind umgehend in der nächst-
möglichen Pflanzperiode gleichartig zu ersetzen. 

 
Alternativ besteht die Möglichkeit einer begrünten Stellplatzüberdachung. Die Stellplatzüber-
dachungen sind offen, d. h. ohne Seitenwände anzulegen. Die Dächer sind dauerhaft und 
flächendeckend extensiv zu begrünen. Die Dachbegrünung ist mit einem Aufbau von mindes-
tens 10 cm durchwurzelbarer Substratstärke und unter Verwendung geeigneter Gräser und 
Wildkräuter anzulegen. Bei der Bemessung der zu pflanzenden Stellplatzbäume sind die be-
grünten überdachten Stellplätze nicht einzurechnen.  

c) Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Entlang der westlichen Grundstücksgrenze ist eine Schnitthecke aus Hainbuche (Carpinus 
betulus) anzulegen und dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Ausfälle sind zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt zu ersetzen. Die Hecke hat eine Endhöhe von mindestens 2,0 m. 

d) Dachbegrünung 

Es sind alle Dächer der Hauptgebäude mit Flachdach beziehungsweise einer Dachneigung 
< 15° flächendeckend extensiv zu begrünen.  
 
Von der Bepflanzung ausgenommen sind Teilflächen mit technischen Einrichtungen, begeh-
bare Terrassen, Dachterrassen, verglaste Flächen beziehungsweise Belichtungsflächen und 
technische Aufbauten, soweit sie gemäß anderen Festsetzungen auf diesen Flächen zulässig 
sind. Diese Ausnahme von der Verpflichtung zur Bepflanzung gilt nicht für aufgeständerte An-
lagen zur regenerativen Energiegewinnung. Aufgeständerte Anlagen zur regenerativen Ener-
giegewinnung sind auf Dachflächen lediglich in Kombination mit einer Dachbegrünung zuläs-
sig. 
Die Dachbegrünung von Hauptgebäuden ist mit einem Aufbau von mindestens 12 cm durch-
wurzelbarer Substratstärke und unter vorwiegender Verwendung geeigneter heimischer Grä-
ser und Wildkräuter (Flächenanteil mindestens 80 %) anzulegen. Die Dachbegrünung ist dau-
erhaft zu erhalten und zu pflegen. 
 
Die nicht überbauten Teile beziehungsweise Dächer von Tiefgaragen mit Ausnahme von Zu-
wegungen und Terrassenbereichen sind dauerhaft intensiv zu begrünen. Die Mindestsubstrat-
dicke hat 0,4 m zu betragen.  
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6. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft, hier: Artenschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 1a Abs. 3 BauGB und § 44 
BNatSchG)  

Für die Außenbeleuchtung sind nur Leuchtmittel mit einer Hauptintensität des Spektralberei-
ches über 500 nm zu verwenden (z.B. Natriumdampflampen, LED-Leuchten mit Farbton im 
insektenfreundlichen Spektralbereich). Es sind geschlossene Lampenkörper mit Abblendun-
gen nach oben und zur Seite zu verwenden. Die Lampen sind bedarfsgerecht und möglichst 
niedrig aufzustellen, die Beleuchtungsdauer ist auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
 

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 Abs. 3 NBauO 

Für den Geltungsbereich gelten folgende Festsetzungen: 

1. Dachausbildung/ -gestaltung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO) 

a) Dachform 

Es sind nur Flachdächer zulässig.  
 
Untergeordnete Gebäudeteile, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anla-
gen gemäß § 23 Abs. 5 S. 2 BauNVO sowie Garagen und überdachte Stellplätze sind von 
dieser Regelung ausgenommen. 
 

HINWEISE / EMPFEHLUNGEN 

1. Es gilt die BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I 
S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl I S. 1802) geändert wor-
den ist. 

2. Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Vor-
schriften und VDI-Richtlinien) können bei der Gemeinde Bad Rothenfelde, Bauabteilung, 
Dachgeschoss, Zimmer 20, während der Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung (montags 
bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, montags von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr sowie donners-
tags von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr) Frankfurter Straße Nr. 3, 49214 Bad Rothenfelde eingese-
hen werden. 

3. Bodenfunde:  
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das 
können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige 
Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht 
werden oder Denkmale der Erdgeschichte (hier: Überreste oder Spuren – z. B. Versteinerun-
gen –, die Aufschluss über die Entwicklung tierischen oder pflanzlichen Lebens in vergange-
nen Erdperioden oder die Entwicklung der Erde geben) freigelegt werden, sind diese gemäß 
§ 14 Abs. 1 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und 
müssen der Denkmalbehörde des Landkreises Osnabrück (Stadt- und Kreisarchäologie im 
Osnabrücker Land, Lotter Straße 2, 49078 Osnabrück, Tel. 0541/323-2277 oder -4433) unver-
züglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unter-
nehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 
vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu 
tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

4. Altablagerungen: 
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Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen gefunden wer-
den, ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde (Landkreis Osnabrück) zu benachrichtigen. 

5. Kampfmittel: 
Bei der Durchführung aller bodeneingreifenden Bauarbeiten ist Vorsicht geboten, da es keine 
Garantie dafür gibt, dass das Gelände frei ist von Kampfmittel. Weist bei Durchführung von 
Bauarbeiten der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbungen hin oder werden verdächtige 
Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Kampfmittelräumdienst 
durch die Ordnungsbehörde der Polizei zu verständigen. 

6. Heilquellenschutzgebiet: 
Das Plangebiet liegt in der Schutzzone I des Heilquellenschutzgebiets Bad Rothenfelde. Die 
entsprechende Schutzgebietsverordnungen sind zu beachten. Zum Heilquellenschutzgebiet 
ist der gemeinsame Beschluss des Regierungspräsidenten in Osnabrück und des Oberberg-
amts in Clausthal-Zellerfeld über die Festsetzung der Schutzbezirke für die Solequellen in Bad 
Rothenfelde vom 07.04.1959/ 05.05.1959 zu beachten. Gemäß der Änderungsverordnung 
vom 19.06.1990 zur oben genannten Verordnung dürfen die dort aufgeführten Arbeiten nur 
mit vorheriger Zustimmung des Landkreises Osnabrück -Untere Wasserbehörde -vorgenom-
men werden. Nach der oben genannten Verordnung sind z.B. Bohrungen und Ausgrabungen 
von einer Tiefe von mehr als 2,0 m und die Anlage von Versicherungsanlagen nur mit vorhe-
riger Genehmigung zulässig. 

7. Ver- und Entsorgungsleitungen: 
Die im Plangebiet vorhandenen Leitungen und Anlagen sind in ihrem Bestand grds. zu erhal-
ten und dürfen weder beschädigt, überbaut, überpflanzt und anderweitig gefährdet werden. 
Sollten die Notwendigkeit einer Anpassung bestehen, wie z.B. Änderung, Beseitigung Neu-
herstellung, sind die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik zu be-
achten. Hinsichtlich der weiteren Planung und Ausführung ist eine frühzeitige Beteiligung und 
Abstimmung mit den Ver- und Entsorgungsträgern erforderlich. 

8. Hinweise zu artenschutzrechtlichen Erfordernissen:  

Sollte es zu einer Fällung von im Gebiet vorhandenen Bäumen kommen, wird zur Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Verstöße auf die Vorgaben des § 39 Abs. 5 BNatSchG verwiesen.  

Im Sinne des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 BNatSchG ist vor Fäll- oder Schnittmaß-
nahmen sicherzustellen, dass das Gehölz nicht als Brut- oder Lebensstätte für Vögel oder 
Fledermäuse dient. Sollte eine entsprechende Funktion gegeben sein, ist umgehend ein Be-
nehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde herzustellen.  

Im Vorfeld möglicher Gebäudeabrisse oder Sanierungen ist durch einen Fachgutachter sicher-
zustellen, dass keine geschützten Tierarten wie gebäudebewohnende Vogel- und Fleder-
mausarten durch das Vorhaben in Mitleidenschaft gezogen werden. Im Falle einer Besiedlung 
oder eines Auffindens von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten sind in Abstimmung mit der Un-
teren Naturschutzbehörde erforderliche Maßnahmen wie z.B. Festlegung von Abbruchzeiten, 
Umsiedlung, Schaffung von Ersatzquartieren festzulegen. Wenn die erfolgreiche Durchfüh-
rung von Vermeidungsmaßnahmen auch nach fachlicher Beratung nicht möglich erscheint, ist 
zu prüfen, ob eine artenschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 BNatSchG oder eine Befreiung 
nach § 67 BNatSchG erteilt werden kann. 

Folgende Vorgaben für eine möglichst zielgerichtete und fledermaus-/insektenfreundliche Be-
leuchtung sollten beachtet werden: Für die Außenbeleuchtung sollten nur Leuchtmittel mit ei-
ner Hauptintensität des Spektralbereiches über 500 nm (z.B. Natriumdampflampen, LED-
Leuchten mit Farbton im insektenfreundlichen Spektralbereich) und geschlossenen Lampen-
körpern mit Abblendungen nach oben und zur Seite verwendet werden. Die Lampen sollten 
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bedarfsgerecht und möglichst niedrig aufgestellt und die Beleuchtungsdauer auf das not-wen-
dige Maß begrenzt werden. 

9. Es wird empfohlen, die Freiflächen der Wohngrundstücke (Hausgarten/Hofbereiche) in mög-
lichst naturnaher Weise und unter Verwendung heimischer Blühpflanzen, Stauden und Ge-
hölze anzulegen, um so die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und die ökologischen Funk-
tionen im Plangebiet zu fördern und das Ortsbild entsprechend der historisch geprägten Um-
gebung zu prägen.  

10. Durch baubedingte Versiegelung der Oberfläche wird die Regenerierung des Grundwasser-
vorkommens eingeschränkt. Es wird empfohlen, dass die Zufahrten und Stellplätze weitge-
hend mit wasserdurchlässigen Materialien wie versickerungsfähigen Betonpflastersystemen 
(Splittfuge, Rasenfuge), Rasengittersteinen oder wassergebundener Decke befestigt werden. 

11. Zur Erzeugung von elektrischem Strom werden im Geltungsbereich photovoltaische Sonnen-
kollektoren auf der Dachfläche von Gebäuden und sonstiger baulicher Anlagen wie Carports, 
oberirdische Garagen sowie Nebengebäude empfohlen.  

12. Es wird empfohlen, dass auf den Dachflächen anfallende Regenwasser in Zisternen zu sam-
meln und das Niederschlagswasser als Brauchwasser oder zur Gartenbewässerung zu ver-
wenden. Zur Ableitung von Starkregen könnten die Anlagen durch einen Überlauf an das ört-
liche Entwässerungssystem angeschlossen werden. 
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